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ABNAHME DER UMSETZUNG DER PRÜFUNGSORDNUNG IN ECAMPUS(POS) 
 

 1. Studienfachinformationen 

Fach:     Digitales Verwaltungsmanagement (G42) 

Abschluss:    Master of Arts (88) – 1FMA 

Gemeinsame Prüfungsordnung:   Amtliche Bekanntmachungen 1673 vom 02.01.2025 

Prüfungsordnung in eCampus(POS): 2023 

 

 2. Modul-Typen 

Name POS-Prüfungsnummer CP 

Module   
Öffentliche Verwaltung in Deutschland 2001 5 
Digitalisierung öffentlicher Dienstleistungen (E-Government) 2002 5 
Organisationen in ihren gesellschaftlichen Umwelten 2003 5 
Datenschutzrecht in der öffentlichen Verwaltung 2004 5 
Öffentliches Dienstrecht 2005 5 
E-Health 2006 5 
IT-gestütztes Management 2007 5 
Digitales Prozessmanagement & Bürger*innenprozesse 2008 5 
Führung & Projektmanagement 2009 5 
Organisationsentwicklung & Change Management 2010 5 
Interkulturelle Kompetenz / Kommunikation & Konfliktmanagement 2011 5 
IT-Sicherheit 2012 5 
Methoden, Daten & Statistik 2013 5 
Studienbegleitende Projektarbeit 2014 5 
Abschlussprüfung   
Master-Thesis inkl. wissenschaftliches Kolloquium 1020 20 
Sonstige Prüfungen in POS   
Studiennote 1030  
Fach-Kreditpunkte 1040  
Master-Note 1000  

 
 

 3. Prüfungsrelevante Module für die Berechnung der Studiennote 

• Alle oben genannten Module sind prüfungsrelevant. 
 

 4. Abschlussprüfungen 

• Master-Arbeit (1020) 
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 5. Voraussetzungen für Master-Arbeit (1020) 

• Mindestens 30 CP im Fach Digitales Verwaltungsmanagement. 
 

 6. Voraussetzung für die Studiennote (1030) 

• Die prüfungsrelevanten Module sind bestanden. 
• Mindestens 70 CP im Fach Digitales Verwaltungsmanagement. 

 

 7. Berechnung der Studiennote (1030) 

• Die Studiennote ergibt sich aus den Noten aller Module. 

• Jede Note wird mit den zugehörigen Credit Points multipliziert. 

• Am Ende werden alle gewichteten Noten zusammengezählt und durch die Anzahl der CPs aller Mo-
dule (70 CP) geteilt. 

 

 8. Berechnung der Masternote (1000) 

• Die Masternote ergibt sich aus den Noten aller Module und der Masterarbeit. 

• Jede Note wird mit den zugehörigen Credit Points multipliziert. 

• Am Ende werden alle gewichteten Noten zusammengezählt und durch die gesamte Anzahl der 
CP im Studium (90 CP) geteilt. 
 

Bei der Generierung der Masternote wird überprüft, ob folgende Leistungen vorliegen: 
 
• Mindestens 90 CP im Fach 
• Alle Module (2001 – 2014) bestanden  
• Master-Arbeit (1020) bestanden 
• Studiennote (1030) liegt vor 
 

 

 9. Sonstiges 
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Wir bestätigen, dass die Umsetzung der Prüfungsordnung für das Studienfach Digitales Verwaltungs-
management, Master of Arts (1-Fach) der Prüfungsordnungsversion 2023 in eCampus(POS) korrekt 
erfolgt ist.  

Hiermit geben wir diese Umsetzung für den Produktionsbetrieb  

- sowohl für die Leistungserfassung in eCampus(POS) 
- als auch für den Übertrag der Daten nach eCampus(POS)  

(„Freischaltung der Schnittstelle Campus – POS“) 
frei. 

 

 

Bochum, den 

_________________________ 
Unterschrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


